
 
 
Antrag auf Sondernutzung an öffentlichen Straßen/Wegen/Plätzen 
- Altkleidercontainer -  

    

 
Landeshauptstadt Wiesbaden 
Der Magistrat 
Straßenverkehrsbehörde 
Gustav-Stresemann-Ring 15 
65189 Wiesbaden 
 

Antragsteller 

Unternehmen 

 
 
Straße, Hausnummer 
 

 

PLZ, Ort 
 

 
Telefon 
 

 

Mobiltelefon 
 

 

E-Mail Adresse 
 

 

Verantwortliche Person 

Name, Vorname 

 
 

Telefon / Mobiltelefon 

 
 

E-Mail-Adresse 

 
 

 Ich beantrage für die in der Anlage aufgeführten Standorte die Aufstellung von Altkleidercontainer. 
 

 Für jeden beantragten Standort füge ich einen Lageplan bei, in dem der genaue Standort eingetragen ist. 
 

 Das Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden vom 07.02.2024 habe ich  
     zur Kenntnis genommen. 
 

 Mir ist bekannt, dass mit der Antragstellung Gebühren, wie nachfolgend aufgeführt, fällig werden 
- im Falle einer Genehmigung Gebühren in Höhe von 1.200 Euro pro Altkleidercontainer und Jahr fällig 

werden 
- im Falle einer Ablehnung bis zu 75 % der möglichen Genehmigungsgebühren in Anwendung von  § 4 

Hessische Verwaltungskostengesetz 
 

Folgende Unterlagen sind zwingend dem Antrag beizufügen: 
 

 Vorlage einer gültigen Anzeige nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz beim Regierungspräsidium Darmstadt 
 

 Vorlage einer Kopie des Antwortschreibens des Regierungspräsidiums Darmstadt, aus dem hervorgeht, dass  
     keine Tatsachen für eine Untersagung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, vorliegen 
 

 Nachweis über die Beantragung eines Auszuges aus dem Gewerbezentralregister mit der Beleg-Art „9“ zur   
     Vorlage bei der Straßenverkehrsbehörde Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 15 in 65189 Wiesbaden 
     Zweck: Entscheidungsvorbereitung nach § 150a Abs. 1 GewO (Aufstellung Altkleidercontainer) 
 

 Angaben über den zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteil der Sondernutzung  
 

 Darstellung der zu erwartenden Leerungsintervalle 
 

 Darstellung wie die Altkleidercontainer aussehen werden 
 

 Darstellung, wie die Präsenz vor Ort und eine Störungsbeseitigung innerhalb von nicht mehr als 48h (werktags)  
     gewährleistet wird. 
 
Hinweis 
 

Es ist bekannt, dass die Sondernutzung nicht vor Erteilung der Erlaubnis ausgeübt werden darf. 
 

Ihre personenbezogenen Daten, das sind neben Name, Anschrift, auch Telefonnummern und E-Mail Adresse, werden –sofern hier angegeben- 
gespeichert und stehen anderen Ämtern der Stadtverwaltung Wiesbaden ausschließlich zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und vertraglichen 
Aufgaben zur Verfügung. 
 

Datum 
 

      

Unterschrift(en) 

 

Servicestelle   
Telefon/  0611 31-8495  
Fax/   0611 31-3912 
E-Mail/  strassenverkehrsbehoerde@wiesbaden.de 

mailto:stadtkasse@wiesbaden.de

